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192 —
SaS .Departement behält fi* oor, über bie Se«

roaffmtug bev ©iujeluferigaben uub bev für bie

Slrtttferiebebed'uitg beftimmten ÄorpS befonberS ju
»erfügen, überhaupt muß fi* baS Departement je

na* bein gortgauge bev gabvtfation »ovbefealten,

attfättig au* an obigev Sertfeeilung SJlenbevuugen

»ovjuuefemen.

-Die gabvifanten, bie fi* genau att obige SReifeenfolge

bev ifenen jugeroiefenen ÄovpS ju featten feafeen,

wevben btn fantonalen ^eugäiutevn jeroeiten ve*t«
jeitig von beut ^eitpunfte Äenntniß geben, auf
roet*en bie einjelnen SBaffeitliefevungen bei iifeiten

einjutreffen feaben.

DaS SRäfeere über bie ©igettftfeafteit, roel*e bie

SBaffen für bie Umänberung attSroeifen muffen, fo«

roie bie SJtnovbnung übev bie Sevpadttng roirb Sbnen
bur* bie befonberS bafür aufgeftettten, bem ©egen-
roärtigeu beigelegten Sorf*viften jttv Äenntniß ge-

bva*t.
Wit oottfoimnenev Ho*a*tung!

SDev Sorftefeer
beS eibgen. SJRilitürbepartemeutS :

SBe-tf.

^ jRrtt0fd)reilitn ite trtgtn. UtiUtnrttMariemtnt«
nn btt JIHlttfirbtljörocn btr Äantont.

(Som 10. SDtai 1867.)

Hod)gea*tcte Herren!

-Der f*roeijevtf*e SuubeSvatfe feat unterm 15. b.
in bev -ß-vfon be§ Herrn Hauptmann 9t. ©*mtbt
von Safel einen Obevfontvolenv juv Seitung beS

®ef*äfteS bev Umänberung ber ©eroefere großen
unb fleinen ÄalifeerS in HinterlabuugSgeroefeve ev-

nannt. '

Devfetbe ftefet unter bem biveften Sefefele beS

eibg. SBtilitävbepavtementS unb roirb in beffen Sauf«

tvag mit ben .Beugäuttevn bev Äantone, bejiefeungS«

roeife mit benjenigen Seamtitngen, benen ©ie bie

etnftfetägigeu Slvbeiten übevtvagen feaben, unb roet*e
Seamtungen ©ie Herrn ©*tnibt gefättigft näfeev

berufenen rootlen, i'tfeev SälteS, roaS bte Umanbe-
vungSavbeit unb bie bei biefem SJlntaß notferoenbig
roevbenben SBaffenvepavatuven Betrifft, in Serfefev
tveten. SRamentH* roirb er an bie Äantone bie

Segefeven jur fucceffioen SJlfetiefevung bev SBaffen
ftetten unb bie SRücffenbung bev tranSfonnirten
SBaffen befovgen.

^nbern roir ©ie erfu*en, feievon für fi* unb ju
Hauben Sfeter ^eugamtev gefättigft Sormevfung
nefemen ju rooüen, evfu*en roir ©ie, bem fytxxn
£>feevfontvoleuv füv bie ©eroefevnmänbevung jur
©vfüttung feiner Aufgabe ben mögli*ften Sovf*ufe

p leiften.

3uglci* benüfccn roir beit SJtntaß, ©ie roiebevfeolt

unferer vottfoimuenen Ho*a*tuug ju »evfiefeent.

Der Sorftefeer
be« eibgen. SlRititärbepartementö:

9HMti.

&rmfd)rfilien itee tton. JWUüarl-tuarlftttfnis.

an -Die fdjroeijtrifcbtn lUaftttfabtttten.

(Som 16. SDtai 1867.)

.Der f*roeij. SunbeSratfe feat unterm 15. bieß in
ber S-^fon beS Herrn Hauptmann SR. ©*mibt »on
Safet einen Ofeevfontvoleuv jur Seitung beS @e=

ftfeafteS bev Untönbevuug bev ©eroefeve gvoßen unb
fleinevn ÄalibevS ernannt.

Derfelbe ftefet untev ben biveften Sefefelen beS

eibgen. SötitttävbepartementS unb roirb in beffen
SJluftvag bie genaue ©rfüttung bev mit ben SBaffen*
fabvifanten abgef*loffenen Sevtvage übevroa*en.

Duv* feine Sevmitttung roerben ©ie bie nötfeigen
SBeifungen bev eibgenöffiftfeen Sefeövben, ferner bie

erfovbevli*en Sefeven, Schablonen unb SJRuftevroaf«

fen erhalten unb an ifen motten ©ie ju Ha-tbctt
ber fantonalen Seugämter bie Segeferen für fttecef-
ftoe SJlfelieferung bev ©eroefeve ftetten.

SDte eibgen. Äontvoleuve ftetjen untev feinen Se«

fefeien. ©v roirb bie fämmtti*en SBaffenfabvifen

bereifen, um SJtuff*luß üfeer bie SJlrt unb SBeife

bev UinänbevungSavbeit ju evtfeeiten uub allfällige
SJluftänbe jroif*en SBaffeufafevtfanten unb Äontvo«
teurS ju regulären.

©er Oberfoutroleitr roirb, unter ©enefemigttug

bur* baS Departement, bie Savife aufftetten füv
einzelne laut ben betreffenben SertragSbeftimmun«

gen an ben SBaffen vovjuuefemenben Äoweftuven
unb fobann roirb er baS SJRaß beS bur* bie Unter-
netjmev ju teiftenben ©vfafceS beftimmen, falls ©e«

roefeve ober einjetne Seftanbtfedte bur* beren SJtv-

beitev feeftfeabigt obev »evbotfeeit roerben.

Die SJlbre*nungen für gema*te SJlrfeeit roerben

buv* feine Sevmitttung unb mit feinem Sifum
»evfefeen ber Sevroaltung beS eibg. ÄviegSmatevialS

juv Sejafetung übermittelt.
Snbem roiv ben fetxxn Obevfontvolenv ©*mibt

mit ©egenroävtigem bei Sfenett einfüfeven, laben roir
©ie ein, beffen SBeifungen genaue SRa*a*tung gu

»erf*affen unb bie ifem geroorbene Aufgabe fo »iet

an Sfenen ju evlei*tevn.
SJRit Ho*f*afcung!

«Dtr Sorfttfetr
fct« eibgen. SKflitärbepartemmt«

WSelti.

192 —
Das Departement behält sich vor, über die

Bewaffnung der Einzelnbrigaden nnd der für die

Artilleriebedecknllg bestimmten Korps besonders zu
verfügen, überhaupt muß sich das Departement je
nach dem Fortgange der Fabrikation vorbehalten,
allfällig auch an obiger Vertheilung Aenderungen
vorzunehmen.

Die Fabrikanten, die sich genau an obige Reihenfolge

dcr ihnen zugewiesenen Korps zu halten haben,
werden den kantonalen Zengämtern jeweilen rechtzeitig

von dem Zeitpunkte Kenntniß geben, auf
welchen die einzelnen Waffenliefernngen bei jihnen
einzutreffen haben.

Das Nähere über die Eigenschaften, welche die

Waffen für die Umänderung ausweisen müssen,
sowie die Anordnung über die Verpackung wird Ihnen
durch die besonders dafür aufgestellten, dem

Gegenwärtigen beigelegten Vorschriften zur Kenntniß
gebracht.

Mit vollkommener Hochachtung!

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

Welti.

> Areisschreiben des eidgen. Miiitärdepartements
an die Militärbehörden der Aantone.

(Vom 10. Mai 1867.)

Hochgeachtete Hcrrcn!

Der schweizerische Bnndesrath hat unterm 15. d.
in der Person des Herrn Hanptnmnn N. Schmidt
von Basel eilten Oberkontroleur znr Leitung des

Geschäftes dcr Umänderung der Gewehre großen
und kleinen Kalibers in Hinterladungsgewehre
ernannt. '

Derselbe steht nnter dem direkten Befehle des

eidg. Militärdepartements und wird in dessen Auftrag

mit den Zeugämtern der Kantone, beziehungsweise

mit denjenigen Beamtungen, denen Sie die

einschlägigen Arbeiten übertragen haben, und welche

Beamtungen Sie Herrn Schmidt gefälligst näher
bezeichnen wollen, über Alles, was die Umände-

rungsarbeit nnd die bei diesem Anlaß nothwendig
werdenden Waffenreparaturen betrifft, iu Verkehr
treten. Namentlich wird er an die Kantone die

Begehren zur successiven Ablieferung der Waffen
stellen und die Rücksendung der transformirten
Waffen besorgen.

Indem wir Sie ersuchen, hievon für sich und zu
Handen Ihrer Zeugämter gefälligst Vormerkung
nehmen zn wollen, ersuchen wir Sie, dem Herrn
Oberkontroleur für die Gewehrumändernng zur
Erfüllung seiner Aufgabe den möglichsten Vorschub

zu leisten.

Zugleich benützen wir den Anlaß, Sie wiederholt
nnserer vollkommenen Hochachtung zn versichern.

Der Vorsteher
deS eidgen. Militärdepartemeuts:

Welti.

Areisschreiben des eidg. Militärdevarlemenis
an die schweizerischen WaffensabriKen.

(Vom 16. Mai 1867.)

Der schweiz. Bnndesrath hat unterm 15. dieß in
der Person des Herrn Hanptmann R. Schmidt von
Basel einen Oberkontroleur znr Leitung des

Geschäftes der Umänderung der Gewehre großen nnd
kleinern Kalibers ernannt.

Derselbe steht unter den direkten Befehlen des

eidgen. Militärdepartements nnd wird in dessen

Auftrag die genaue Erfüllung der mit den Waffen-
fabrikanten abgeschlossenen Verträge überwachen.

Durch seine Vermittlung werden Sie die nöthigest
Weisungen der eidgenössischen Behörden, ferner die

erforderlichen Lehren, Schablonen und Musterwaffen

erhalten nnd an ihn wollen Sie zu Handen
der kantonalen Zeugämter die Begehren für successive

Ablieferung der Gewehre stellen.
Die eidgen. Kontroleure stehen unter seinen

Befehlen. Er wird die sämmtlichen Waffenfabriken
bereisen, um Aufschluß über die Art und Weise
der Umändernngsarbeit zn ertheilen und allfällige
Anstände zwischen Waffenfabrikanten und Kontro-
leurs zn reguliren.

Der Oberkontrolenr wird, unter Genehmigung
dnrch das Departement, die Tarife anfstellen für
einzelne laut den betreffenden Vertragsbestimmungen

an den Waffen vorzunehmenden Korrekturen
und sodann wird er das Maß des durch die

Unternehmer zu leistenden Ersatzes bestimmen, falls
Gewehre oder einzelne Bestandtheile durch deren
Arbeiter beschädigt oder verdorben werden.

Die Abrechnungen für gemachte Arbeit werden

durch seine Vermittlung und mit feinem Visum
versehen der Verwaltung des eidg. Kriegsmaterials
zur Bezahlung übermittelt.

Indem wir den Herrn Oberkontroleur Schmidt
mit Gegenwärtigem bei Ihnen einführen, laden wir
Sie ein, dessen Weisungen genaue Nachachtung zn

verschaffen und die ihm gewordene Aufgabe so viel
an Ihnen zu erleichtern.

Mit Hochschätzung!
Der Vorsteher

des eidgen. Miiitärdepartements
Welti.
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